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Am Samstag, 9. April 
2022, stehen in der Her-
zogenauracher Innen-
stadt von 9.00 bis 14.00 
Uhr rund 30 Aussteller 
und Ausstellerinnen be-
reit. Wer sich kompetent 
über Modernisieren und 
Energiesparen informie-
ren möchte, ist hier ge-
nau richtig. Umfangreiche 
Beratungsangebote über 
Baufinanzierung und Ver-
sicherungen runden das 
Programm ab.
Die Kinder dürfen sich 
währenddessen beim 
Baumobil des Generatio-

nen.Zentrums am Marktplatz austoben. Natürlich gibt es auch 
wieder die beliebte Osternestsuche ab 10.00 Uhr. Die von den 
Kindern gebastelten Nester wurden bereits vom Osterhasen-
Team des Generationen.Zentrums befüllt und versteckt.
Die Tourist Info, Hauptstr. 34, ist von 9.00 bis 14.00 Uhr ge-
öffnet.
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Ausführliches Programm unter:
www.herzogenaurach.de

• rund 30 Aussteller
• Familienaktionen:
   Baumobil & Osternestsuche

Veranstalter: Stadt Herzogenaurach

Samstag, 9. April 2022 
9.00 – 14.00 Uhr, 
Herzogenaurach, Innenstadt

 BAUEN BAUEN 
   WOHNEN    WOHNEN 
  RENOVIEREN  RENOVIEREN

17. Stadtmesse

Stadtmesse Bauen – Wohnen – Renovieren

Herzogenaurach hilft:     
www.herzogenaurach.de/ukraine

Eine Übersicht aller wichtigen Information rund um  
Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten – immer ak-
tuell zusammengestellt. Details auf der nächsten Seite.

Neue Corona-Regelungen

Im Interims-Rathaus ist die 3G-Regel zum 4. April 2022 entfal-
len. Es besteht weiterhin Maskenpflicht, das Tragen einer me-
dizinischen Maske ist gestattet. Details auf der nächsten Seite.

Ein gesundes und friedliches Osterfest 
wünschen Ihnen im Namen des Stadtrates und der 

Stadtverwaltung

Erster Bürgermeister Dr. German Hacker
2. Bürgermeister Georgios Halkias
3. Bürgermeister Michael Dassler

Österlich geschmückter Georgsbrunnen auf dem Marktplatz.
Foto: Stadt

Verkehrsinformation zur Stadtmesse 

Am Samstag, 9. April 2022, ist die Hauptstraße in Herzogenau-
rach zwischen den Einmündungen Badgasse und Steggasse, Bad-
gasse und Steinweg sowie am Marktplatz ab 6.00 Uhr gesperrt. 
Die Parkplätze im Veranstaltungsbereich stehen dann eben-
falls nicht mehr zur Verfügung. Für die Parkplätze in der west-
lichen Hauptstraße vor den Anwesen 31 bis 43 und für sämt-
liche Parkplätze am Marktplatz gilt dies bereits ab Freitag,  
8. April 2022, 12.00 Uhr. Auch die Parkplätze vor dem Geschäft 
„Die Goldschmiede“ und dem Schuhgeschäft Röttger, inklusive 
des Schwerbehindertenparkplatzes plus eines weiteren Park-
platz in Fahrtrichtung, sind bereits ab Freitag gesperrt. Die Zu-
fahrt zum Kirchenplatz über den Steinweg sowie zum Parkplatz 
der Sparkasse über die Badgasse ist möglich. Der Herzobus wird 
am Samstag über die Straßen Zum Flughafen und Hans-Sachs-
Straße umgeleitet. Die Haltestellen „Marktplatz“ und „Adlerstra-
ße“ können nicht bedient werden. Die Stadt Herzogenaurach bit-
tet um Verständnis und freut sich über zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher der Stadtmesse.
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Wichtig: Anmeldung der aus der Ukraine Geflüchteten
Auch wenn die Geflüchteten bei Familie, Freunden oder Bekannten 
unterkommen, ist eine Anmeldung wichtig. Dies geht unkompli-
ziert über ein Kontaktformular auf www.erlangen-hoechstadt.de, 
das das Landratsamt Erlangen-Höchstadt zur Verfügung stellt.

Bereitstellen von Unterkünften 
Derzeit sind über 150 ukrainische Kriegsgeflüchtete in Herzogen-
aurach angekommen – Tendenz steigend. 
Sie möchten eine Unterkunft zur Verfügung stellen? Bitte mel-
den Sie sich bei uns: per E-Mail an rathaus@herzogenaurach.de 
oder unter Tel. 09132 / 901 902 (das Telefon ist besetzt zu den 
Öffnungszeiten des Rathauses).
Welche Informationen benötigen wir von Ihnen?
 · Wer stellt die Wohnung/die Zimmer zur Verfügung? (Kontakt-
daten des Anbieters)

 · Wo ist die Unterkunft in Herzogenaurach?
 · Wie groß, wie viele Zimmer, für wie viele Personen?
 · Für welchen Zeitraum steht die Wohnung/stehen die Zimmer 
zur Verfügung?

 · Entstehen Kosten? Wenn ja, wie hoch?

Deutschkurse 
Die vhs Herzogenaurach bietet ukrainischen Kriegsgeflüchte-
ten kostenfreie Deutschkurse an. Entweder die Geflüchteten 
selbst oder eine Kontaktpersonen (also Personen, die Geflüch-
tete aufgenommen haben) können sich an die vhs wenden. Die-
se nimmt dann die Daten der interessierten Geflüchteten auf und 

Herzogenaurach hilft: Unterstützung der aus der Ukraine Geflüchteten

organisiert entsprechend die Kurse je nach Anmeldungen. Sie kön-
nen sich unter Tel. 09132 / 901 320 oder per Mail an vhs@herzo-
genaurach.de an die vhs wenden und anmelden.

Flüchtlingsbetreuung Herzogenaurach
Willkommen sind Menschen für die Alltagsbetreuung der neu An-
gekommenen. Dazu zählt die Begleitung zu den Behördengängen, 
zu Arztterminen, zum Einkaufen, zur Kinderbetreuung und zum 
Kennenlernen der neuen Heimat Herzogenaurach.
Ebenso gesucht sind Dolmetscherinnen und Dolmetscher für Uk-
rainisch. 
Wenn Sie sich engagieren möchten, melden Sie sich bitte per E-
Mail an info@fb-herzogenaurach.de. 
Benötigt werden für die Hilfe auch finanzielle Mittel. Das Spen-
denkonto bei der Sparkasse: Kath. Kirchenstiftung St. Magdale-
na, IBAN 7635 0000 0060 0643 54 Kennwort: Ukraine. 

Die Tafel Herzogenaurach bittet um Spenden
Benötigt werden Grundnahrungsmittel, Kosmetika und auch ger-
ne Gutscheine von Lebensmittelläden. Die Sachspenden können 
in der Kantstraße 17 jeweils mittwochs von 11.30 bis 12.45 Uhr 
abgegeben werden.

Ukraine-Hotline des Landkreises
Wenden Sie sich mit Ihren Anfragen und etwaigen Hilfsangebote 
bitte vorzugsweise per E-Mail an sachgebiet42@erlangen-ho-
echstadt.de. Eine Hotline ist unter Tel. 09131 / 803-2644 mon-
tags bis freitags von 8.30 bis 14.30 Uhr geschaltet. 

Informationen zur Corona Pandemie

Seit 3. April 2022 ist die 16. Bayerische Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung in Kraft. Die 2G- und 3G-Regeln sind genau-
so wie die Maskenpflicht in einigen Bereichen des öffentlichen 
Lebens entfallen. Details auf www.herzogenaurach.de/corona.

Ihr Besuch im Interims-Rathaus
Die 3G-Regel im Interims-Rathaus sowie bei Sitzungen ist entfal-
len. Es besteht weiterhin Maskenpflicht im gesamten Interims-
Rathaus, jedoch ist auch wieder das Tragen von medizinischen 
Masken gestattet.

Weiterhin gilt für Besuche des Bürgerbüros eine vorherige Ter-
minvereinbarung, um Wartezeiten zu vermeiden. Dies liegt auch 
daran, dass aktuell durch aus der Ukraine geflüchtete Personen 
kurzfristig eine zusätzliche starke Auslastung im Bürgerbüro 
herrscht. Termine können aber wie immer unkompliziert per E-
Mail an buergerbuero@herzogenaurach.de oder auch unter Tel. 
09132 / 901-176 vereinbart werden. In dringlichen Fällen sollten 
die sachlichen Gründe genannt werden.
Auch für Besuche von anderen Ämtern und Einrichtungen sind 
weiterhin individuell Termine zu vereinbaren.

Mittwochs von 9.30 bis 17.00 Uhr ist das Mobile Impfteam im 
Vereinshaus, Hintere Gasse 22. Vereinbaren Sie einen Termin über 
www.impfzentren.bayern oder auch unter Tel. 09131 / 866500. 
Eine Impfung ohne Termin ist nur möglich, wenn es die Auslas-
tung vor Ort zulässt.
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Corona-Regelungen in der Bücherei
Die Zugangsbeschränkungen entfallen, 
auch Ungeimpfte ohne aktuellen Test dür-
fen die Bücherei wieder betreten. Es gilt 
weiterhin Maskenpflicht, eine medizini-
sche Maske genügt.

Vorlesen in der Bücherei
Am Donnerstag, 14. April 2022, liest Se-
bastian Lang für Kinder ab 3 Jahren aus 
„Die kleine Hummel Bommel feiert Os-
tern“ nach dem Buch von Britta Sabbag. 
Die kleine Hummel und ihre Freunde freu-
en sich auf ein leckeres Festessen und eine 
aufregende Ostereiersuche – doch ist es 
wirklich das, was an Ostern zählt? Beginn 
16.00 Uhr, Eintritt frei.

Öffnungszeiten in den Osterferien
Von Karfreitag, 15., bis Ostermontag, 18. 
April 2022, ist die Bücherei geschlossen. 
An den anderen Tagen der Osterferien ist 
sie zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die 
Leihfrist der Medien, die rein rechnerisch 
zwischen 15. und 18. April 2022 fällig wä-
ren, wird bis zum 19. April 2022 verlängert.

Familiencafé für ukrainische Familien

Alle geflüchteten Familien sind herzlich ins 
Jugendhaus rabatz, Erlanger Str. 56a, ein-
geladen, um sich auszutauschen und ein-
ander kennenzulernen. Kinder können ge-
meinsam spielen.
Die Flüchtlingsbetreuung unterstützt und 
bringt Muttersprachlerinnen und Mutter-
sprachler für die Übersetzung mit. 
Die nächsten Termine:
Dienstag, 19. April, Montag, 2., 16. und 30. 
Mai 2022, jeweils 9.30 bis 11.30 Uhr.

Fachbereich Kinder und Familien
Beim Fachbereich Kinder und Familien ste-
hen Kinder bis 12 Jahre und deren Familien 
im Mittelpunkt. Unterschiedlichste Aktio-
nen laden zum gemeinsamen Erleben und 
Erfahren ein. Weitere Informationen zum 
aktuellen Programm auf 
www.herzogenaurach.de/
generationenzentrum, per 
QR-Code oder via Insta-
gram auf herzo.spielt.

Programmauswahl
Das vollständige Programm aller Fachbe-
reiche ist zu finden auf www.herzogenau-
rach.de/generationenzentrum. 
Kontakt und Veranstaltungsort (soweit 
nicht anders genannt): Erlanger Str. 16,  
Tel. 09132 / 734-170. 
Anmeldungen auf www.herzogenaurach.
feripro.de. Für die Teilnahme an Veran-
staltungen im Generationen.Zentrum 
sind die aktuellen Corona-Regeln zu be-
achten. Bitte informieren Sie sich vorab.

Pfingstfreizeit 2022 –
Enkelkinder und Großeltern
Lust auf eine Entdeckungsreise in den 
schönen Steigerwald mit Abenteuer 
und Natur pur? Dann geht es mit auf die 
Pfingstfahrt für Großeltern und Enkel! Im 
Selbstversorgerhaus mit eigenem Zim-
mer pro „Großeltern-Enkel-Familie“ und 
gemeinsamen Sanitäranlagen lässt sich 
gemütlich eine leckere Mahlzeit zuberei-
ten, spielen, durch den Garten toben und 
auf Ausflügen den Lebensraum Wald ent-
decken. Highlights sind unter anderem der 
Besuch des Baumwipfelpfads
im Steigerwald, ein gemeinsamer Grill-
abend, viele unvergessliche Momente und 
Abenteuer.
Dienstag, 7. Juni, 10.00 Uhr, bis Freitag, 10. 
Juni 2022, ca. 12.30 Uhr.
Wer kann mitfahren? Großeltern mit ihrem 
Enkelkind oder maximal zwei Enkelkin-
dern  im Alter von 6 bis 10 Jahren. Kosten: 
100,00 EUR / Kind und 120,00 EUR / Er-
wachsene (inkl. Transfer, Materialien, Ver-
pflegung, Warmgetränke und Unterkunft).
Die Gruppe wird begleitet von Anna-Lena 
Gumbrecht und Simone Voit vom Genera-
tionen.Zentrum.
Plätze: 14, Anmeldung bis Montag, 2. Mai 
2022.

Fachbereich Jugend
Mit dem rabatz-Newsletter, auf www.her-
zogenaurach.de/rabatz oder via Instagram 
und Facebook rund um das 
Jugendhaus rabatz immer 
auf dem Laufenden bleiben! 

Fachbereich Generationen 
plus
Tanz in den Mai
Von Hexenbesen und bösen Geistern keine 
Spur – mit Live-Musik beschwingt in den 
Wonnemonat Mai tanzen! Ob flotte Soh-
le auf dem Parkett oder gemütlicher Aus-
tausch bei Kaffee und Kuchen – alle sind 
herzlich willkommen.
Donnerstag, 28. April 2022, 15.00 bis 
18.00 Uhr, Theodor-Heuss-Straße 14, 
Veranstaltungssaal. Eintritt frei, es gilt 
2Gplus.

In und um Herzogenaurach – Aktuelles 
und Neuheiten entdecken 
Erster Bürgermeister Dr. German Hacker 
und das Generationen.Zentrum laden In-
teressierte der Generationen 60plus herz-
lich zu einer Busfahrt in und um Herzogen-
aurach ein. Aktuelle Entwicklungen werden 
vorgestellt und neue Seiten von Herzogen-
aurach können entdeckt werden. 
Die Fahrt findet unter den aktuell gültigen 

Schutz- und Hygienemaßnahmen statt. 
FFP2-Maskenpflicht besteht im Bus wäh-
rend der gesamten Fahrtzeit.
Mittwoch, 27. April 2022, 14.00 bis 15.00 
Uhr. Abfahrts- und zielort: Generationen.
Zentrum.
Plätze: 40, Anmeldung erforderlich. 

Musik immer dabei – mit dem Smart-
phone
Musik überall, jederzeit, für jeden Ge-
schmack – kostenlos mit der Bücherei-App 
„freegal“! Bei dieser Veranstaltung wird die 
App vorgestellt. In der Stadtbücherei steht 
das kostenlose WLAN der Stadt Herzogen-
aurach zur Verfügung. Ein Büchereiaus-
weis kann vor Ort für 10,00 EUR pro Jahr 
beantragt werden.
Mittwoch, 20. April 2022, 9.30 bis 11.00 
Uhr, kostenlos. Veranstaltungsort: Stadt-
bücherei Herzogenaurach, Wiesengrund 1.
Anmeldung bis Montag, 18. April 2022, im 
Generationen.Zentrum.

„Auszeit“ für pflegende Angehörige
Das HerzoSeniorenbüro bietet am Montag, 
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11. April 2022, um 15.00 Uhr, im Genera-
tionen.Zentrum, Erlanger Str. 16, pflegen-
den Angehörigen die Möglichkeit, in einem 
offenen Gesprächskreis mit anderen Be-
troffenen, die ebenfalls ihre pflegebedürf-
tigen Angehörigen betreuen, in Kontakt zu 
kommen und Erfahrungen auszutauschen. 
So unterschiedlich die Ursachen für die 
Pflegebedürftigkeit von Angehörigen in-
dividuell auch sein mögen, der Erfahrungs-
austausch mit anderen kann bei der wich-
tigen, aber kräftezehrenden Aufgabe der 
Pflege vielfach helfen.
Das HerzoSeniorenbüro möchte pflegende 
Angehörige in ihrer wichtigen, aber schwe-
ren Aufgabe unterstützen und ihnen eine 
kleine Auszeit zum Abschalten und Luft-
holen ermöglichen. 
Für Rückfragen steht das HerzoSenioren-
büro unter Tel. 09132 / 737169 dienstags 
von 15.00 und 17.00 Uhr oder donnerstags 
von 16.00 bis 18.00 Uhr zur Verfügung. 
Außerhalb dieser Zeiten bitte auf den An-
rufbeantworter sprechen. 

„Sicher unterwegs mit dem Elektro-Fahr-
rad“
Um die Sicherheit mit Fahrrad und Pede-
lec zu erhöhen, veranstaltet das HerzoSe-
niorenbüro, unterstützt von der Herzogen-
auracher Polizei, einen Auffrischungskurs 
zum Thema Fahrradfahren.
Am Mittwoch, 20. April 2022, erläutert ab 
10.00 Uhr Hauptkommissar Bernd Lösch 
zunächst in einem theoretischen Teil (Dau-
er ca. 1,5 h) im Interims-Rathaus:
 · die vorgeschriebenen Komponenten 
eines Fahrrads / Pedelecs,

 · die wichtigsten Verkehrsregeln,
 · Tipps zum sicheren Verhalten im Stra-
ßenverkehr.

Ab 13.00 Uhr folgt ein praktischer Teil auf 
dem abgesperrten Weihersbach-Park-
platz: Fahren auf einem Parcours mit Hin-
weisen,Tipps und Übungen zum Fahrver-
halten.
Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail 
an seniorenbuero@herzovision.de oder 
unter Tel. 09132 / 737169. Die Teilnahme 
erfolgt mit dem eigenen verkehrstüchti-
gen Fahrrad oder Pedelec, eigenem Helm 
und geeigneter Kleidung unter Ausschluss 
einer Haftung des Veranstalters. 

Vorstellung und Besichtigung des  
HerzoGartens
Am Mittwoch, 20. April 2022, besteht um 
16.00 Uhr die Möglichkeit, den HerzoGar-
ten, An der Schütt, unter fachkundiger 
Führung zu besuchen. 
Vorherige Anmeldungen sind nicht erfor-
derlich.

Einladung zur Mitgliederver-
sammlung der Freiwilligen Feuer-
wehr Herzgenauarach e. V. 

Liebe Mitglieder,
unsere diesjährige ordentliche Mitglieder-
versammlung findet am Freitag, 29. Ap-
ril 2022, um 18.00 Uhr in der Feuerwache 
Herzogenaurach statt.

Tagesordnung 
1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden des 

Vorstands
2.  Festellung der ordnungsgemäßen Ein-

berufung und der Beschlussfähigkeit der 
Mitgliederversammlung

3. Grußworte
4. Ehrungen
5.  Jahresberichte für die abgelaufenen Ge-

schäftsjahre 2020 und 2021 und Entlas-
tung der Vorstandschaft. 

6. Neuwahl der Vorstandschaft 
7. Sonstiges 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 
müssen eine Woche vor der Versammlung 
schriftlich beim Vorstand eingereicht wer-
den. 
Die Vorstandschaft bittet um zahlreiches 
Erscheinen. 

| ANZEIGEN

Liebfrauenhaus: Anmeldung für 
Mittelschuljahrgang 2022/23

Aktuell können sich angehende Mittel-
schülerinnen und -schüler an der privaten, 
staatlich anerkannten Liebfrauenhaus-
schule Herzogenaurach für den Schul-
jahrgang 2022/23 anmelden. Nach dem 
Eingang der Bewerbung besteht die Mög-
lichkeit, einen oder mehrere Tage an der 
Schule zu schnuppern. Die Bewerbungs-
unterlagen liegen im Sekretariat der Schu-
le oder per Download auf www.liebfrau-
enhaus.de bereit. Dort bekommen Eltern 
auch einen Einblick in das Schulkonzept so-
wie in die Betreuungsangebote des offe-
nen und gebundenen Ganztags.

Jagdgenossenschaft   
Haundorf-Beutelsdorf

In der Jahresversammlung vom 16. März 
2022 wurde durch Abstimmung beschlos-
sen, den Reinertrag der Jagdnutzung an 
die Jagdgenossen auszubezahlen. Anträ-
ge sind bis spätestens Samstag, 14. Mai 
2022, an Kassier/Vorstandschaft zu stel-
len, bei später gestellten Anträgen erlischt 
der Anspruch. Die Jagd wurde neu vergeben 
und ist zum 1. April 2022 neu verpachtet.

Digitale Fragestunde
Wie ist der aktuelle Stand der Planung? 
Gibt es Neuigkeiten zur StUB? In der digi-
talen Fragestunde gibt es die Antworten.  
Die nächsten Termine jeweils donnerstags 
ab 19.00 Uhr:
28. April, 19. Mai, 23. Juni, 28. Juli 2022.
Die Zugangsdaten werden im Vorfeld auf 
www.stadtumlandbahn.de veröffentlicht.

Malwettbewerb Ferienpass 2022

Für das Titelblatt des Ferienpasses wird 
wieder ein Motiv gesucht. Kinder und Ju-
gendliche bis 16 Jahren aus dem Landkreis 
können ihre Vorschläge bis Freitag, 29. Ap-
ril 2022, per Post an Helmut Bayer, Amt 
für Kinder Jugend und Familie/Kommunale 
Jugendarbeit, Nägelsbachstraße 1, 91052 
Erlangen, schicken. Das Motiv sollte nicht 
abgemalt sein und einer Größe von min-
destens DIN A 4 entsprechen. Unabhän-
gig von der aktuellen Entwicklung um das 
Coronavirus findet der Wettbewerb auch 
in diesem Jahr statt. Es winken tolle Preise. 
Weitere Informat ionen unter Tel . 
09131 / 803-1525. Der Ferienpass wird 
voraussichtlich am 1. Juli 2022 erscheinen.

Pflege- und Demenzberatung 

Kostenfreie Sprechstunde der AWO Erlan-
gen-Höchstadt. Donnerstags von 15.00 
bis 18.00 Uhr im Interims-Rathaus, Wie-
sengrund 1. Nur mit Voranmeldung unter 
Tel. 0176 / 10018237 oder per E-Mail an 
rosi.schmitt@awo-erlangen.de.

Ferienbetrieb
Die vhs-Geschäftsstelle ist während der 
Osterferien von Samstag, 9., bis ein-
schließlich Sonntag, 24. April 2022, ge-
schlossen.
Falls nicht anders ausgeschrieben, entfal-
len Kurse in dieser Zeit.



75

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst

Dieser Service gilt nur an Wochenenden und Feiertagen. Auf 
www.tierarztnotdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige 
diensthabende Tierarztpraxis sowie deren Erreichbarkeit abge-
rufen werden. 

Wiedereröffnung der Betreuungsgruppe „Treffpunkt Regenbo-
gen“ für Menschen mit Demenz – noch Plätze frei 
Die Betreuungsgruppe bietet ein abwechslungsreiches Ange-
bot für an Demenz erkrankte Menschen, z. B. Gedächtnisakti-
vierung, Bewegung mit Musik, Geschichten erzählen. Die Kosten 
belaufen sich auf 10,60 EUR/Stunde und werden von der Pflege-
kasse übernommen, wenn ein Anspruch auf Pflegeleistung be-
steht. Donnerstags ab 5. Mai 2022 von 10.00 bis 15.00 Uhr im 
Evang. Gemeindehaus, Veit-vom-Berg-Haus, Gartenstr. 43, Gro-
ßenseebach.
Information und Anmeldung unter Tel. 09195 / 9986284, 
0176 /   10018237 oder per E-Mail an rosi.schmitt@awo- 
erlangen.de.

Das nächste Amtsblatt ... 

... erscheint am 21. April 2022. 
Es kann auch online gelesen werden – ebenso wie die 
Ausgaben der vergangenen Jahre. Einfach vorbeischau-

en auf www.herzogenaurach.de/amtsblatt.
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Stadt Herzogenaurach

Abstimmungsbekanntmachung
für die Bürgerentscheide zur Südumfahrung Niederndorf-Neuses 

 am Sonntag, 15. Mai 2022

1.  Am Sonntag, 15. Mai 2022, finden folgende Bürgerentscheide statt:  

  Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren zur Südumfahrung Niederndorf-Neuses):   
Sind Sie dafür, dass die Stadt Herzogenaurach alle Maßnahmen zum Bau der Ortsumfahrung Niederndorf-Neuses fortset-
zen soll, um Niederndorf stark vom Autoverkehr in Ost-West- und Nord-Süd-Richtung zu entlasten und um u. a. den Öffentli-
chen Nahverkehr in und um Niederndorf deutlich zu verbessern?        

  Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren „Stopp-Südumfahrung“):  
Sind Sie dafür, dass alle vom Stadtrat Herzogenaurach beschlossenen Maßnahmen zum Bau der Ortsumfahrung Niedern-
dorf-Neuses unverzüglich eingestellt werden?          

  Stichfrage:  
Werden die bei dem Bürgerentscheid zur Abstimmung gestellten Fragen 1 und 2 in einer miteinander nicht zu vereinbaren-
den Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet:         
Welche Entscheidung soll dann gelten?  
Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren   ODER  Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren   
zur Südumfahrung Niederndorf-Neuses):    „Stopp-Südumfahrung“)  
Fortsetzen aller Maßnahmen zum Bau der Südum-   Einstellen aller Maßnahmen zum Bau der Südumfah- 
fahrung „Niederndorf-Neuses" durch die Stadt     rung „Niederndorf-Neuses“ durch die Stadt Herzo- 
Herzogenaurach       genaurach    

  Die Abstimmung dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.  
Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer in das Bürgerverzeichnis eingetragen ist oder einen Abstimmungsschein hat.

2. Die Stadt Herzogenaurach ist in 20 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. Die Auflistung der Allgemeinen Stimmbezir-
ke ist der Anlage 1 zu entnehmen. Sonderstimmbezirke wurden nicht bestimmt.     

3. In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten bis spätestens 24. April 2022 übersandt werden, 
sind der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten abstimmen können. Sie ent-
halten einen Hinweis, ob der Abstimmungsraum barrierefrei ist. Außerdem erhalten sie einen Vordruck für einen An-
trag auf Erteilung eines Abstimmungsscheins, der auf der Rückseite der Abstimmungsbenachrichtigung abgedruckt ist. 
 
Wer in einem Bürgerverzeichnis eingetragen ist und keinen Abstimmungsschein besitzt, kann nur in dem Stimmbe-
zirk abstimmen, in dessen Bürgerverzeichnis er geführt wird.        
 
Wer keine Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, stimmberechtigt zu sein, muss Beschwer-
de gegen das Bürgerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Stimmrecht nicht ausüben 
kann.              
Das Bürgerverzeichnis für die Stimmbezirke der Stadt Herzogenaurach wird in der Zeit von Montag, 25. April, bis Freitag, 
29. April 2022, während der allgemeinen Öffnungszeiten im        
Interims-Rathaus, Wiesengrund 1, 91074 Herzogenaurach, 2. Stock, Zimmer 2.06,       
für Stimmberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Der Zugang ist barrierefrei.      
Jeder Stimmberechtigte kann die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der zu seiner Person im Bürgerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Stimmberechtigter die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der Daten von anderen im Bürgerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
eine Unvollständigkeit des Bürgerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Stimmberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

4. Die Abstimmenden haben ihre Abstimmungsbenachrichtigung oder ihren Abstimmungsschein und ihren Personalaus-
weis, ausländische Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen. 
Der Stimmzettel wird den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Er muss von den 
Stimmberechtigten allein in einer Kabine des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.     
Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung der Abstimmung und ohne Verstoß gegen die zum Zeitpunkt des Abstimmungstages gelten-
den Corona-Regeln möglich ist.
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5. Wer einen Abstimmungsschein (Briefwahlunterlagen) besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
 a) durch Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde/Stadt, wobei der Abstimmungsschein mitzubringen ist.
 b) durch Briefabstimmung.  

6. Einen Abstimmungsschein erhalten auf Antrag
 a) Stimmberechtigte, die in einem Bürgerverzeichnis eingetragen sind.
 b) Stimmberechtigte, die nicht in einem Bürgerverzeichnis eingetragen sind, wenn
 –   sie nachweisen, dass sie ohne Verschulden die Antragsfrist für die Eintragung in das Bürgerverzeichnis oder die Frist für  

die Beschwerde wegen der Richtigkeit oder der Vollständigkeit des Bürgerverzeichnisses versäumt haben, oder
 –  ihr Stimmrecht erst nach Ablauf der vorstehend genannten Antrags- oder Beschwerdefristen entstanden ist, oder
 –   ihr Stimmrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt worden ist und sie nicht in einem Bürgerverzeichnis eingetragen 

wurden.  

7. Der Abstimmungsschein kann bis Freitag, 13. Mai 2022, 15.00 Uhr im Interims-Rathaus, Wiesengrund 1, 91074 Herzogenau-
rach, beim Wahlamt schriftlich oder mündlich, nicht aber telefonisch, beantragt werden.      
Das auf der Rückseite der Abstimmungsbenachrichtigung abgedruckte Antragsformular kann verwendet werden. Eine per-
sönliche Abholung der Briefwahlunterlagen ist ab Montag, 25. April 2022, im Interims-Rathaus, Wiesengrund 1, 91074 Her-
zogenaurach, Seiteneingang, möglich. Sollten Sie die Abstimmungsunterlagen aus persönlichen Gründen früher benötigen, 
setzen Sie sich bitte mit dem Wahlamt, Tel. 09132 / 901-170 oder ordnungsamt@herzogenaurach.de, in Verbindung.  
In den Fällen der Nr. 6 Buchstabe b) können Abstimmungsscheine noch bis zum Abstimmungstag, 15.00 Uhr, bean-
tragt werden. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Abstimmungsraum nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.        
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen gesonderten Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist.            

8. Stimmberechtigte erhalten mit dem Abstimmungsschein zugleich
 –  den Stimmzettel,
 –  einen Stimmzettelumschlag für den Stimmzettel,
 –   einen Abstimmungsbriefumschlag für den Abstimmungsschein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der Be-

hörde, an die der Abstimmungsbrief zu übersenden ist,
 –  ein Merkblatt für die Briefabstimmung.
  Der Abstimmungsschein und die Briefabstimmungsunterlagen werden den Stimmberechtigten zugesandt. Sie können auch an 

die Stimmberechtigten persönlich ausgehändigt werden. Anderen Personen dürfen der Abstimmungsschein, der Stimmzettel 
und die Briefabstimmungsunterlagen nur dann ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor der Aushändigung der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Die bevollmächtigte Person muss bei Abholung der Unterlagen das 16. Lebensjahr vollendet haben; auf Verlangen 
hat sie sich auszuweisen. Kann eine abstimmungsberechtigte Person infolge einer Behinderung weder die Unterlagen selbst ab-
holen noch einem Dritten eine Vollmacht erteilen, darf sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens bedienen. Diese hat unter 
Angabe ihrer Personalien glaubhaft zu machen, dass sie entsprechend dem Willen der abstimmungsberechtigten Person handelt. 

9. Verlorene Abstimmungsscheine werden nicht ersetzt. Versichert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass 
ihr der beantragte Abstimmungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Tag vor dem Bürgerentscheid, bis 
Samstag, 14. Mai 2022, 12.00 Uhr, ein neuer Abstimmungsschein erteilt werden.     

10. Bei der Briefabstimmung müssen die Stimmberechtigten den Abstimmungsbrief mit dem Stimmzettel und dem Abstimmungs-
schein so rechtzeitig an die auf dem Abstimmungsbriefumschlag angegebene Stelle einsenden, dass der Abstimmungsbrief 
dort spätestens am Abstimmungstag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch im Interims-Rathaus, Wiesengrund 1, 91074 Herzo-
genaurach direkt abgegeben werden oder dort in den Briefkasten vor dem Gebäude eingeworfen werden.   
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefabstimmung auszuüben ist, ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefabstimmung. 

11. Die 12 Briefabstimmungsvorstände treten zur Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses um 15.30 Uhr in der 
Mittelschule, Burgstaller Weg 16, 91074 Herzogenaurach, zusammen.        
Die Auflistung der Briefwahlbezirke ist der Anlage 1 zu entnehmen.  

12.  Grundsätze für die Kennzeichnung des Stimmzettels:   
Gewählt wird mit einem amtlich hergestellten Stimmzettel. Er ist als Muster anschließend an diese Bekanntmachung 
abgedruckt. Jede stimmberechtigte Person hat bei Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren), bei Bürgerentscheid 2 (Bür-
gerbegehren) und bei der Stichfrage jeweils eine Stimme.        
Der Stimmzettel ist an der Stelle für die Stimmabgabe so anzukreuzen, dass deutlich wird, wie die abstimmen-
de Person entschieden hat. Der gekennzeichnete Stimmzettel ist mehrfach so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist. 
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Die Stimmberechtigten können ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Sind sie des Lesens unkundig oder wegen 
einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage, ihr Stimmrecht auszuüben, können sie sich der Hilfe einer Person ihres Vertrauens 
bedienen.               

13. Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis eines Bürgerentscheids herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§§ 108d, 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuchs).

Stadt Herzogenaurach, 7. April 2022

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Anlage 1 zur Abstimmungsbekanntmachung für die Bürgerentscheide am Sonntag, 15. Mai 2022

Urnenabstimmung – Stimmbezirke:        barrierefrei: 
              Ja / nein

1  Pfarrzentrum, St. Magdalena, Großer Saal, Kirchenplatz 4 a ja
2  Realschule, Pausenhalle, Burgstaller Weg 3 ja
3  Mittelschule, Dreifachsporthalle, Zugang von Langenzenner Straße ja
4  Mittelschule, Eingangshalle, Burgstaller Weg 16 ja
5  Realschule, Osttrakt, Eingang Burgstaller Weg 3 ja
6  Wohnanlage Würzburger Str., Cafeteria, Würzburger Str. 15 B ja
7  Pfarrzentrum St. Otto, Saal, Theodor-Heuss-Str. 14 ja
8  Vereinshaus, kleiner Saal, Hintere Gasse 22 ja
9  Carl-Platz-Schule, Pausenhalle, Edergasse 17 ja
10  Carl-Platz-Schule, Turnhalle, Plonergasse 12 nein
11  Generationen.Zentrum, Raum im Erdgeschoss, Erlanger Str. 16 ja
12  Feuerwehrgerätehaus Hauptendorf, Schulungsraum, Hauptendorfer Str. 5 nein
13  Kinderhaus St. Franziskus, Raum im Erdgeschoss, Fürther Str. 1 ja
14  Frühere Schule Hammerbach, Raum im Untergeschoss, Hammerbacher Str. 2 nein
15  Frühere Schule Haundorf, Raum im Erdgeschoss, Haundorfer Str. 11 ja
16  Grundschule Niederndorf, Eingangshalle, Schulstr. 19 ja
17  Grundschule Niederndorf, Eingang Mehrzweckhalle, Raum E.13, Schulstr. 19 ja
18  Berufsbildungszentrum, Eingangshalle, Friedrich-Weiler-Platz 2 ja
19  Montessori-Kinderhaus, Eingangshalle, Von-Hauck-Str. 1 ja
20  Grundschule Niederndorf, Eingang Mehrzweckhalle, Raum E.14, Schulstr. 19 ja

Briefabstimmung – Stimmbezirke:

31  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M E.06 Burgstaller Weg 16 ja
32  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M E.08, Burgstaller Weg 16 ja
33  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 1.01, Burgstaller Weg 16 ja
34  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 1.02, Burgstaller Weg 16 ja
35  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 1.03, Burgstaller Weg 16 ja
36  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 1.05, Burgstaller Weg 16 ja
37  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 2.01, Burgstaller Weg 16 ja
38  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 2.02, Burgstaller Weg 16 ja
39  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 2.03, Burgstaller Weg 16 ja
40  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 2.05, Burgstaller Weg 16 ja
41  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 2.06, Burgstaller Weg 16 ja
42  Mittelschule Herzogenaurach, Raum M 2.07, Burgstaller Weg 16 ja
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Baustelleninformationen 

Barrierefreier Umbau von vier Bushaltestellen
Die bereits im vergangenen Jahr gestartete Sanierung bzw. der barrierefreie Umbau der 
Bushaltestellen in Herzogenaurach wird dieses Jahr fortgeführt. Betroffen sind im Zeit-
raum März bis Juni die Bushaltestellen „Schönthalstraße Nord“, „Schönthalstraße Süd“, 
„Paul-Lincke-Straße“ und  „Schumannstraße“. 
Den Anfang macht die Bushaltestelle „Schumannstraße“ auf Höhe des Anwesens Von-
Weber-Straße 36 bis voraussichtlich Donnerstag, 14. April 2022. Die Von-Weber-Straße 
ist zusätzlich für die Sanierung der Haltestelle „Schönthalstraße Süd“ im Zeitraum Mon-
tag, 25. April, bis voraussichtlich Freitag, 27. Mai 2022, auf Höhe des Anwesens mit der 
Hausnummer 68 betroffen. Die Maßnahmen an der Bushaltestelle „Paul-Lincke-Stra-
ße“, die sich in der Haydnstraße befindet, werden bis voraussichtlich Freitag, 29. April 
2022, ausgeführt. Die Haydnstraße ist zudem an der Ecke Beethovenstraße durch den 
Umbau der Bushaltestelle „Schönthalstraße Nord“ von Montag, 25. April, bis Freitag, 
3. Juni 2022, beeinträchtigt. 
Die Straßenabschnitte im Bereich der betroffenen Bushaltestellen werden in den 

jeweiligen Bauzeiträumen nur einspurig 
befahrbar sein. Auch die Gehwege sind 
beeinträchtigt; hier kann entweder der-
Weg der gegenüberliegenden Fahrbahn-
seite genutzt werden oder es erfolgt eine 
anderweitige Umleitung. 

Änderungen für den Busverkehr der  
Linien 276 und 277
Für die betroffenen Herzobushaltestel-
len werden zu den jeweiligen Umbaupha-
sen folgende Ersatzhaltestellen eingerich-
tet: Die Haltestelle „Paul-Lincke-Straße“ 
der Buslinie 276 wird Richtung Kreuzung 
Schubertring/Haydnstraße verlegt. Die 
Buslinie 276 fährt die Haltestelle „Schön-
thalstraße Nord“ ersatzweise weiter 
westlich in der Haydnstraßen an. Die Bus-
linie 277 hält für die Fahrgäste der Halte-
stelle „Schumannstraße“ in Fahrtrichtung 
nordwestlich nach der Einmündung Schu-
mannstraße. Die Haltestelle „Schönthal-
straße Süd“ wird nach Süden vor die Ein-
mündung Schönthalstraße verlegt.
Die Baumaßnahmen werden möglichst 
reibungslos durchgeführt, die Stadt Her-
zogenaurach bittet für unvermeidbare Be-
einträchtigungen um Verständnis.

Am Rahmberg
Durch den Neubau eines Mehrfamilien-
hauses ist der Fuß- und Radweg in der 
Straße Am Rahmberg im Bereich zwischen 
dem Anwesen mit der Hausnummer 12 bis 
zum Baugrundstück Haus-Nr. 16 bis vo-
raussichtlich Dezember 2022 gesperrt. 
Aufgrund der äußerst beengten Straßen-
verhältnisse dort ist es für den Fuß- und 
Radverkehr – insbesondere zu den Schul- 
und Kindergartenzeiten – nicht möglich, 
die Baustelle sicher zu passieren. Eben-
falls sind zur Belieferung der Baustelle 
während der Arbeitszeiten, Montag bis 
Freitag von 6.00  bis 17.30 Uhr, Haltver-
bote notwendig.

Aktuell werden gesucht:
 · Vorstand bei den Krippenfreuden Her-
zogenaurach

 · Kassiererin/Kassierer beim Kunst- und 
Kulturverein

 · Mitarbeitende bei der TelefonSeelsorge 
Erlangen 

Die vollständigen Angebote sowie rund 60 
weitere Möglichkeiten, sich ehrenamtlich 
zu engagieren, sind zu finden auf www.
herzogenaurach.de/ehrenamtsboerse.
Newsletter „Ehrenamt“: Registrierung auf 
www.herzogenaurach.de/newsletter.

Engagier‘ dich
Neues aus der Ehrenamtsbörse
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Die Stadt Herzogenaurach sucht 

Bitte bewerben Sie sich über www.mein-check-in.de/herzogenaurach. 

Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.herzogenaurach.de (Suche: „Stellenangebote“). 
Für Ihre Bewerbung beachten Sie bitte auch die allgemeinen Hinweise, die Bestandteil der Ausschreibung sind.

Bundesfreiwilligendienst im Generationen.Zentrum / Jugendhaus rabatz  

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle für die Dauer von ca. 12 Monaten, Bewerbungsschluss: Montag, 13. Juni 2022;

und für die Sommerferien 2022

Für die Ferienarbeiter (w/m/d) ist am Montag, 25. April 2022, Bewerbungsschluss.

Ferienarbeiter (w/m/d) bzw. Praktikanten (w/m/d) im     
Rahmen der Erzieherausbildung für das Spielmobil

Ferienarbeiter (w/m/d) für den Baubetriebshof

und

zum 1. September 2023 Auszubildende für den Beruf

Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)  
- Fachrichtung Kommunalverwaltung -
Es handelt sich um eine dreijährige Berufsausbildung. Bewerbungsschluss: Montag, 11. Juli 2022;
und zum 1. August 2022 Bewerber (w/m/d) für ein

Duales Studium Bauingenieurwesen 

Es handelt sich um ein 3,5 jähriges Studium. Die Theoriephasen finden an der Technischen Hochschule Nürnberg statt 
und die Praxisphasen im Bauamt der Stadt Herzogenaurach. Bewerbungsschluss: Montag, 9. Mai 2022;
und einen Freiwilligen (m/w/d) für den

Ferienarbeiter (w/m/d) für das Ferienprogramm

und
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Bericht von der Stadtratssitzung am Donnerstag, 31. März 2022

Bebauungsplan Nr. 66 „Wohngebiet In 
der Reuth“ 
Erster Bürgermeister Dr. German Hacker 
erläuterte, dass formale Anmerkungen 
seitens der Träger öffentlicher Belange 
weitgehend bereits mit den Stellungnah-
men des letzten Verfahrensschritts be-
antwortet werden könnten oder nur zu 
einer überschaubaren Anzahl kleinerer 
Änderungen in den textlichen Festset-
zungen führten. Mit den Beschlüssen kön-
ne der Bebauungsplan in absehbarer Zeit 
rechtskräftig werden, und mit der Um-
setzung den so wichtigen Sozialen Woh-
nungsbau auch nach der Entwicklung des 
3. Bauabschnitts Herzo Base, der in ca. 
drei Jahren abgeschlossen sein wird, wei-
ter voranzubringen. 
Bei 2 Gegenstimmen beschloss der Stadt-
rat mit großer Mehrheit die Stellungnahme 
der Verwaltung zu den Anregungen und 
Hinweisen, die während der Öffentlichen 
Auslegung nach dem Baugesetzbuch ein-
gingen.
Mit 2 Gegenstimmen (bzw. 3 Gegenstim-
men beim Schreiben des Wasserwirt-
schaftsamts Nürnberg) nahm der Stadt-
rat die Anregungen und Hinweise aus den 
Stellungnahmen der Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange zur 
Kenntnis.
Da die vorgebrachten Stellungnahmen nur 
klarstellende Ergänzungen bzw. redak-
tionelle Änderungen zur Folge haben, be-
schloss der Stadtrat bei 2 Gegenstimmen 
den Bebauungsplan in der Fassung vom 7. 
März 2022 als Satzung. Auch die Begrün-
dung wurde in der Fassung 7. März 2022 
mit 2 Gegenstimmen beschlossen. 

Bestellung eines Aufsichtsrates für die 
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Da Veit Götz als neugewählter Stadtrat 
das Amt als Aufsichtsrat bei der Herzo 
Bäder- und Verkehrs-GmbH niederlegen 
möchte, wurde Erster Bürgermeister Dr. 
German Hacker einstimmig beauftragt, 
in der nächsten Gesellschafterversamm-
lung für die Bestellung von Siegbert Steidl 
als Aufsichtsrat bis 30. April 2023 zu stim-
men.

Änderung der Vereinsförderrichtlinien
Der Stadtrat beschloss einstimmig, die 
Vereinsförderrichtlinien zu ändern. Punkt 
2.10.2 Absatz 2 der Vereinsförderungs-
richtlinien erhält rückwirkend ab 1. Januar 
2022 folgende Fassung:
„2.102. Zuschüsse für die Unterhaltung 

der Sportplätze: Vereine, deren Rasen- 
oder Kunstrasenplätze zur Entrichtung 
der Niederschlagswassergebühr heran-
gezogen werden, erhalten zusätzlich einen 
jährlichen Zuschuss pro Quadratmeter ge-
bührenpflichtiger Platzfläche in Höhe der 
jeweils geltenden Niederschlagswasser-
gebühr pro Quadratmeter (derzeit in §10a 
Nr. 7 der Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Entwässerungssatzung der Stadt Her-
zogenaurach BGS-EWS geregelt).“

Antrag von Nicolai Schaufler (Die PAR-
TEI): „Keine städtischen Flächen für Zir-
kusse mit Tieren“
Da die Haltung und Dressur von Tieren in 
Zirkussen Stress für die Tiere bedeute, ins-
besondere für Wildtiere, lehne seine Partei 
Zirkusse dieser Art ab, so Nicolai Schaufler. 
Die Stadt solle deshalb alles in ihrer Macht 
Stehende tun, um dieser Tierquälerei den 
Riegel vorzuschieben. Da die Stadt Zir-
kusse nicht generell verbieten könne, sol-
le sie zumindest keine Hilfe bei der Stand-
ortsuche solcher Zirkusse leisten. Zur Zeit 
unterlasse die Stadt dies freiwillig, eine 
endgültige Klarstellung sei wichtig. 
Dr. Hacker führte aus, dass die Stadt be-
reits seit Jahren so verfahre, dass privaten 
Zirkus-Anbietern, die temporär meist für 
wenige Wochen von Standort zu Standort 
reisen, aus verschiedenen Gründen keine 
Flächen im städtischen Eigentum zur Ver-
fügung gestellt würden. Dies völlig unab-
hängig davon, ob Tiere dabei seien oder 
nicht. Insofern sei der Antrag bereits fak-
tisch erledigt. In der sich anschließenden 
Diskussion herrschte erkennbar Einigkeit 
darüber, dass die Verwaltung in der Ver-
gangenheit richtig gehandelt habe. Strittig 
war jedoch, ob eine Beschlussfassung der 
Sache dienlich sei. Schließlich stellte Wal-
ter Drebinger (CSU) den Antrag auf Nicht-
befassung. Diesem Antrag wurde mit 17 : 
12 stattgegeben. 

Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen: „Gleichberechtigte Be-
zuschussungsmöglichkeiten für alle 
Nachmittags-/ Ganztagsbetreuungen 
von Grundschulkindern, Beseitigung von 
Ungleichbehandlungen ab dem Schuljahr 
2022/2023“ 
Patrizia Siontas erläuterte für ihre Frak-
tion, dass der Besuch von Kinderhorten 
bezuschusst werde, nicht jedoch der Be-
such der Mittagsbetreuung, da diese kei-
ne Einrichtung der Jugendhilfe sei. Die Kin-
derhorte führten aber eine Warteliste, und 

auch der Besuch von Ganztagsklassen sei 
begrenzt sei, so Siontas. Darum sei die 
Mittagsbetreuung ein wichtiges zusätzli-
ches Betreuungsangebot für Grundschul-
kinder.
Ihre Fraktion beantrage gleichberechtig-
te Bezuschussungsmöglichkeiten für alle 
Nachmittags-/Ganztagsbetreuungsfor-
men von Grundschulkindern für Eltern 
nach den Bewertungskriterien für Hort-
bezuschussungen. Die Verwaltung solle 
prüfen, wie eine Gleichberechtigung und 
eine Gleichbehandlung umgesetzt wer-
den könne.
Dr. Hacker bemerkte, dass eine Prüfung 
des Sachverhalts ergebnisoffen vorge-
nommen werden könne. Diese Prüfung 
werde allerdings Zeit in Anspruch neh-
men, die Ergebnisse würden dann zur 
weiteren Beratung im Ausschuss für Kul-
tur- Bildung und Soziales vorgestellt. Zu 
beachten sei jedoch, dass die Bezuschus-
sung nach dem Sozialgesetzbuch, wie es 
bei Eltern, deren Kinder in den Hort gehen, 
der Fall sei, eine Aufgabe des Landrats-
amts sei, nicht der Stadt. Es werde daher 
auch nötig sein, die Meinung der eigent-
lich zuständigen Behörde einzuholen. Si-
cher nicht tragfähig erscheine, dass alle 
Grundschuleltern finanzielle Unterstüt-
zung beantragen könnten, wie im Antrag 
formuliert. Es müsse sicherlich nach sozia-
len Kriterien unterschieden werden, dies 
sei ja auch der Grund, weshalb an sich das 
Landratsamt zuständig sei. 
Dr. Hacker bat darum, den Antragstext 
entsprechend zu ändern. Anschließend 
beauftragte der Stadtrat die Verwaltung 
einstimmig, gleichberechtigte Bezuschus-
sungsmöglichkeiten für alle Nachmit-
tags-/Ganztagsbetreuungen von Grund-
schulkindern wie ausgeführt zu prüfen, so 
dass zuschussberechtigte Grundschulel-
tern, egal ob ihre Kinder den Hort besu-
chen oder die Mittagsbetreuung, finan-
zielle Unterstützung beantragen können.
 
Antrag der JU-Stadtratsfraktion: „Schüt-
zen & Nützen – Neuer Kompromiss zwi-
schen Altstadt-Fachwerk & Aktivem Kli-
maschutz“
Simon Dummer erläuterte für seine Frak-
tion, dass der Klimawandel am besten mit 
Energieeinsparungen bekämpft werden 
könne. Selbstverständlich solle das Alt-
stadtbild von Herzogenaurach erhalten 
bleiben. Gleichzeitig könnten die Augen 
nicht davor verschlossen werden, dass 
aktuell Abwägungen neu zu treffen und 
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Diskussionen neu zu führen seien. Die Alt-
stadtsatzung sei in diesem Punkt schon 
seit langer Zeit nicht mehr angepasst wor-
den. Mit der aktuellen Regelung werde an 
vielen Stellen pauschal der Zubau von 
Photovoltaikanlagen verhindert, sobald 
sie bereits vom Straßenraum „einsehbar“ 
seien. Weder Ausnahmeregelungen noch 
Einzelfallentscheidungen würden hierbei 
zugelassen. Gleichzeitig sei der räumliche 
Geltungsbereich der Altstadtsatzung ent-
sprechend weit. Er reiche über den kom-
pletten Bereich der Hinteren Gasse, des 
Rahmbergs, Teile der Edergasse bis zur 
Aurach an die Schütt. 
Seine Fraktion mache darum vier konkre-
te Vorschläge für eine Änderung des § 4 
Abs. 15 der Gestaltungssatzung für das 
Altstadtgebiet, so Dummer.
Dr. Hacker bemerkte, dass als Verwaltung 
eine ergebnissoffene Prüfung einer Über-
arbeitung des § 4 Abs. 15 vorgenommen 
werden könne und dies dann im Planungs- 
und Umweltausschuss beraten werde. 
Hierzu schlug er folgende Umformulie-
rung vor, da er in der jetzigen Antragsform 
nur vier Änderungesvarianten zugelassen 
seien, was der Ergebnisoffenheit wider-
spreche: „Die Verwaltung wird beauftragt, 
mögliche Änderungen (u. a. die genannten 
vier Alternativen) des § 4 Abs. 15 der Ge-
staltungssatzung des Altstadtgebietes zu 
prüfen und zur Beratung vorzulegen.“ Ers-
ter Bürgermeister Dr. Hacker ergänzte den 
Wortlaut des heutigen Passus des §4 Abs. 
15: „Sonnenkollektoren und Photovoltaik-
anlagen sind zulässig, wenn sie sich in der 
Dachfläche befinden und von den öffentli-
chen Verkehrsflächen nicht sichtbar sind.“ 
In den letzten Jahren seien in Abstimmung 
mit den Denkmalbehörden eine Reihe von 
Anlagen erlaubt und gute Lösungen gefun-
den worden. Auf Satellitenaufnahmen sei 
auf den ersten Blick eine Reihe von Anla-
gen in diesem Bereich zu erkennen. Die 
„Sichtbarkeit von öffentlichen Verkehrs-
flächen“ sei großzügig ausgelegt worden, 
so z. B. sei trotz einer theoretischen Sicht-
barkeit aus der Entfernung, z. B. durch die 
Lücke einer Hofzufahrt, im Rahmen einer 
Einzelfallbetrachtung eine Erlaubnis erteilt 
worden. Die Notwendigkeit für Solaranla-
gen sei bereits im Jahr der letzten Ände-
rung, 2006, ohne Zweifel schon sehr hoch 
bewertet worden. Dr. Hacker merkte je-
doch an, dass die Möglichkeiten der Stadt 
insofern eingeschränkt seien, als dass der 
Ensembleschutz seitens des Denkmal-
schutzes nicht ausgehebelt werden kön-
ne und daher immer eine Einzelfallent-
scheidung bleibe.
Der Stadtrat unterstrich in der sich 

anschließenden Diskussion die Abwä-
gungsnotwendigkeit, einerseits das Alt-
stadtbild zu schützen, andererseits aber 
den Klimaschutz durch mehr solare Ener-
gienutzung zu stärken.
Den zum Prüfauftrag wie genannt umfor-
mulierten Antrag beschloss das Gremium 
dann einstimmig.           q

Sitzungstermine im April

Bauausschuss: Mittwoch, 27. April 2022, 
17.00 Uhr, Sitzungssaal, Interims-Rat-
haus, Wiesengrund 1.

Stadtratssitzung: Donnerstag, 28. April 
2022, 18.00 Uhr, Sitzungssaal, Interims-
Rathaus, Wiesengrund 1.

Stadtrats- und Ausschussinformatio-
nen per QR-Code oder auf 
www.herzogenaurach.de, 
Stichwort: „Bürgerinfor-
mationssystem“. 

Willkommen auf dem herzoMARKT

Der Fr ühl ing 
macht den Gar-
ten grün! Jetzt 
ist die richtige 
Zeit, um Gar-
ten, Terrasse 
und Balkon auf 
Vordermann zu 
bringen: Blu-

menzwiebeln besorgen und setzen, Blu-
men und Gemüse pflanzen (natürlich je 
nach Aussaatkalender), Beete neu gestal-
ten, Garten und Terrasse dekorieren, Gar-
tenmöbel reinigen oder ergänzen. 
Aber auch ohne Garten lässt sich viel Grün 
nach Hause holen: Sei es in Form von Bal-
konpflanzen, Kräutern in Töpfchen für 
einen Mikrogarten auf der Fensterbank 
oder als klassische Schnittblumen in der 
Vase. 
Und für Ostern können Groß und Klein zu-
sammen ein Kressebeet ansäen. 
Ganz lokal lassen sich auf dem herzo-
MARKT Farben und die Natur nach Hau-
se holen. Hier werden alle Vorteile der 
Online-Welt genutzt – und trotzdem Ge-
schäfte, Dienstleistungs-
betriebe und Restaurants 
vor Ort unterstützt.  Schau-
en Sie also vorbei auf www. 
herzomarkt.de.

Die Stadt Herzogenaurach weist ihre 
Bürgerinnen und Bürger darauf hin, neu be-
festigte Flächen, von denen Niederschlags-
wasser in die öffentliche Entwässerungs-
einrichtung direkt oder indirekt eingeleitet 
wird (z. B. bei Neubauvorhaben), zu melden. 
Die Grundstückseigentümer sind rechtlich 
verpflichtet, Änderungen der gebühren-
relevanten Fläche ohne Aufforderung 
binnen eines Monats nach Fertigstellung 
bei der Stadt anzuzeigen. Die zuständige 
Stelle dafür ist das Steueramt. Auskünfte 
unter Tel. 09132 / 901-151. Ebenso gilt 
auch hinsichtlich des Kanalherstellungs-
beitrages für die Grundstückseigentüme-
rinnen oder -eigentümer die Pflicht zur 
Mitteilung beitragsrelevanter Flächenän-
derungen. Zu melden sind insbesondere 
verfahrensfreie Änderungen an Wohn- und 
Betriebsgebäuden, wie zum Beispiel ein 
genehmigungsfreier Dachgeschossausbau. 
Zuständig ist hier das Amt für Bauordnung, 
Verkehrswesen und Beiträge. Auskünfte 
unter Tel. 09132 / 901-228. Ferner weist 
die Stadt Herzogenaurach bei der Nutzung 
von Wasser aus Eigengewinnungsanlagen  
(z. B. Brunnen oder Regenwasserzisternen) 
zum Zwecke des häuslichen Gebrauches  
(z. B. WC-Spülung) auf die Schmutzwasser-
gebührenpflicht hin, da dieses Wasser der 
öffentlichen Entwässerungseinrichtung als 
Schmutzwasser zugeführt wird. Derartige 
Wassermengen sind über eine separate 
Messeinrichtung zu erfassen und bei der 

Flächenmitteilung zur Fest-
setzung der Niederschlagswas-
sergebühr und der Kanalher-
stellungsbeiträge sowie Regen-
wassernutzung zum häuslichen 
Gebrauch

Wichtige Hinweise    
für Hundehalter

Wer einen über vier Monate alten, noch 
nicht gemeldeten Hund hält, muss diesen 
unverzüglich bei der Stadt Herzogenau-
rach anmelden. Zur Kennzeichnung eines 
jeden angemeldeten Hundes gibt die Stadt 
Herzogenaurach ein Hundezeichen aus. 
Endet die Hundehaltung oder ist die Hal-
terin oder der Halter aus der Stadt Herzo-
genaurach weggezogen, ist der Hund un-
verzüglich bei der Stadt Herzogenaurach 
abzumelden. Fallen die Voraussetzungen 
für eine Steuervergünstigung weg oder 
ändern sie sich, so ist das der Stadt Herzo-
genaurach ebenfalls unverzüglich anzuzei-
gen. Auskünfte unter Tel. 09132 / 901-150.
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Bürgerbüro: Abholung beantragter Dokumente

Personalausweise, die in der Zeit vom 10. bis 23. März, und Rei-
sepässe, die vom 24. Februar bis 7. März 2022 beantragt wor-
den sind, können nur nach Terminvereinbarung im Bürgerbüro, 
Wiesengrund 1, persönlich oder mit schriftlicher Vollmacht ab-
geholt werden. 
Informationen auf www.herzogenaurach.de/paesse. Bei der Ab-
holung sind die alten Dokumente (Personalausweis/Reisepass) 
zwingend vorzulegen. Auskünfte und Terminvereinbarung unter 
Tel. 09132 / 901-176.

Hospizverein Herzogenaurach e.V.
Bereitschaftstelefon: 0179 / 9292888
Bürodienst: mittwochs 10.30 bis 12.00 Uhr
info@hospizverein-herzogenaurach.de

Online-Vortragsreihe: „Energie- und Mobilitäts-
wende einfach selber machen!“  

Der Energiewende ER(H)langen e. V. gibt in seiner Vortragsreihe 
Anleitungen dazu, was mit Hilfe der Photovoltaik, Batteriespei-
chern, Wärmepumpen und der Elektromobilität ein oder mehre-
re Schritte für die persönliche Energie- und Mobilitätswende ge-
tan werden kann. 
Die Teilnahme an den Online-Vorträgen ist kostenlos.
Folgende Themen stehen jeweils mittwochs um 19.30 Uhr auf 
der Agenda:
 · 4. Mai: Photovoltaik-Strom vom Hausdach – wie plane und er-
richte ich meine eigene Anlage?

 · 11. Mai: Pack die Sonne in den Tank – wie schaffe ich meine per-
sönliche Mobilitätswende?

 · 18. Mai: Photovoltaik lohnt sich – Solarstrom vom Dach, für Mie-
ter und Eigentümer, mit und ohne Speicher

 · 25. Mai: Balkonsolaranlagen – Was bringen sie? Was ist zu be-
achten?

 · 1. Juni: Batteriespeicher für Photovoltaik - Wie sind sie zu di-
mensionieren? Was dürfen sie kosten?

 · 15. Juni: Photovoltaik-Strom vom Hausdach – wie plane und er-
richte ich meine eigene Anlage?

 · 22. Juni: Pack die Sonne in den Tank – wie schaffe ich meine per-
sönliche Mobilitätswende?

 · 29. Juni: Photovoltaik lohnt sich – Solarstrom vom Dach, für 
Mieter und Eigentümer, mit und ohne Speicher.

Details und die Links zur Anmeldung gibt es auf:  
 www.energiewende-erlangen.de/veranstaltungen. 

| ANZEIGEN

Naturgarten – Bayern blüht

Wer einen Garten mit hoher ökologischer Vielfalt hat, in dem auf 
chemischen Pflanzenschutz, chemisch-synthetische Dünger und 
auf Torf verzichtet wird, hat einen Naturgarten.
Dieser kann im Rahmen von  „Bayern blüht – Naturgarten“ zer-
tifiziert werden. Hierfür gibt es dann eine Auszeichnung mit Ur-
kunde und Plakette.
Interessentierte, ob Mitglied eines Gartenbauvereines oder nicht, 
können die Gartenzertifizierung beim Kreisverband für Gartenbau 
und Landespflege formlos beantragen. Für Nichtmitglieder eines 
Gartenbauvereins ist eine Schutzgebühr in Höhe von 80,00 EUR 
und für Mitglieder in Höhe von 40,00 EUR zu erheben.
Weitere Auskünfte erteilt der Kreisverband für Gartenbau 
und Landespflege unter Tel. 09548 / 8244 oder per E-Mail an  
troeppner@gartenbauvereine-erh.de) bzw. der örtliche Garten-
bauverein. Auch ein Blick auf www.gartenbauvereine-erh.de, Su-
che: „Naturgarten“, lohnt.

Online-Sprechstunde der     
Gleichstellungsbeauftragten

Ob berufliche Weiterentwicklung, Wiedereinstieg oder finanzielle 
Absicherung: Für mehr Geschlechter-Gerechtigkeit in Stadt und 
Landkreis laden die Gleichstellungsstellen regelmäßig Expertin-
nen und Experten ein, um über aktuelle Gender-Themen zu Be-
ruf, Sorgearbeit oder Gesundheit zu informieren und sich aus-
zutauschen.
Die nächste Online-Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftrag-
ten des Landkreises Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlan-
gen findet am Dienstag, 26. April 2022, von 12.00 bis 13.00 Uhr 
statt. Dieses Mal geht es um das Thema „Arbeitsmarkt - Chan-
cen für Frauen“. Sie ist Teil der Kampagne #rollevorwärts. Eine 
Berufstätigkeit hat unterschiedliche Stationen. Von der Berufs-
findung, der Umorientierung oder dem Wiedereinstieg bis hin zu 
einer Selbstständigkeit. Wie kann ich mich gut vorbereiten, wie 
(wieder) fit machen? Wie kann ich Arbeiten und Kinderbetreuung 
gut schaffen? Ist eine berufliche Weiterentwicklung auch in Teil-
zeit möglich? Wie kann ich einen Berufsabschluss auch nach einer 
Hilfstätigkeit schaffen? Was ist Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
bern wichtig? Wie kann ich überzeugen? Welche Informationen 
und Unterstützungsmöglichkeiten bieten die Arbeitsagenturen 
und Jobcenter?
Wer an der Sprechstunde teilnehmen möchte, meldet sich bitte 
bis Freitag, 22. April 2022, mit Namen und Wohnort per E-Mail 
an  gleichstellung@erlangen-hoechstadt.de an und erhält den 
Teilnahmelink. Die Sprechstunde findet per Webex statt. Fragen 
per E-Mail vorab sind willkommen. Wer im Chat lieber anonym 
bleiben möchte, gibt dies bitte bei der Anmeldung an. Alle Ange-
bote der Landkreis-Gleichstellungsstelle und weitere Informa-
tionen gibt es auf www.erlangen-hoechstadt.de, Suche: „Gleich-
stellungsstelle“.

Jahresablesung durch die Herzo Werke GmbH mit anzugeben. 
Ausführliche Informationen unter Tel. 09132 / 901-151 sowie 
auf www.herzogenaurach.de (Stichwort: „Stadtentwässerung“).
Überprüfungen der gebührenrelevanten Angaben werden durch 
städtische Mitarbeitende vorgenommen. Diese legitimieren sich 
durch einen Dienstausweis der Stadt Herzogenaurach.

Herzlichen Glückwunsch!

An dieser Stelle wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen eine 
Änderung gegenüber der Druckversion vorgenommen. Der amt-
liche Teil des Amtsblattes ist unverändert.
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Notrufe und Notdienste
Emergency services / Services d‘urgence et d‘accident

Polizei  Tel. 110
Police 
Police

Notarzt und Rettungsdienst Tel. 112
Krankentransport Tel. 112
Doctor on emergency call / Médecin d'urgence

Erreichbarkeit: Mo., Di. und Do. 18.00 bis 8.00 Uhr Folgetag; 
Mi. 13.00 bis Do. 8.00 Uhr; Fr. 13.00 bis Mo. 8.00 Uhr; vom 
Vorabend eines Feiertages 18.00 Uhr bis zum nachfolgenden 
Werktag 8.00 Uhr.

Ärztlicher Notdienst Tel. 116 117
(bundesweit gebührenfrei)
Emergency medical service / Permanence médical

Notdienste der HerzoWerke bei Störungen
Stand-by duty, HerzoWerke 
Service d'urgence, HerzoWerke

Erdgasversorgung:  Tel. 09132 / 904-53 
Trinkwasserversorgung: Tel. 09132 / 904-54 
Stromversorgung:  Tel. 09132 / 904-55 
Fernwärmeversorgung:  Tel. 09132 / 904-56 
Telekommunikationsdienste der Herzo Media: 
Störungsannahme 8.00 bis 20.00 Uhr:  Tel. 09132 / 904-57

Giftnotruf Berlin Tel. 030 / 19240
Poison emergency number, Berlin / 
Centre antipoison de Berlin

Feuerwehr Tel. 112
Fire department 
Sapeurs-pompiers
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I MPRESS U M

Hilfe – Gewalt gegen Frauen Tel. 08000116016
Help – Violence against women
Aide – Violence envers les femmes

Apothekennotdienst
Pharmacies on duty / Pharmacie de garde
Dienstbereitschaft: vgl. diensthabende Apotheke
www.lak-bayern.notdienst-portal.de

Erreichbarkeit: 24 Stunden ab genannter Uhrzeit 
Do., 7.4.: Linden-Apotheke OHG (ab 9.00 Uhr)
  Obermichelbach, Veitsbronner Str. 21,
  Tel. 0911 / 97596600 
Fr., 8.4.: Sonnen-Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Hauptstr. 26, Tel. 09132 / 5019
Sa., 9.4.: Linden-Apotheke OHG (ab 9.00 Uhr)
  Veitsbronn, Fürther Str. 11, Tel. 0911 / 751357
So., 10.4.: Jordan-Apotheke (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen-Büchenbach, Rudeltplatz 4,
  Tel. 09131 / 2705200
Mo., 11.4.: Apotheke im Medizentrum (ab 8.30 Uhr), 
  Erlangen, Allee am Röthelheimpark 5,
  Tel. 09131 / 5302510
Di., 12.4.:  Stadt-Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Hauptstr. 36,
  Tel. 09132 / 8000
Mi., 13.4.: Apotheke am HerzogsPark (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Haydnstr. 23,
  Tel. 09132 / 7384010
Do., 14.4.: Mohren-Apotheke am Lorlebergplatz OHG
  (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen, Bismarckstr. 13,
  Tel. 09131 / 21267
Fr., 15.4.: Apotheke Weisendorf (ab 8.00 Uhr), 
  Weisendorf, Höchstädter Str. 4b,
  Tel. 09135 / 7271898
Sa., 16.4.: Fleming-Apotheke (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen, Brückenstr. 8, Tel. 09131 / 993286
So., 17.4.: Regnitz-Apotheke (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen, Eltersdorfer Str. 15,
  Tel. 09131 / 603322
Mo., 18.4.: Apotheke am Markt (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Kirchenplatz 1,
  Tel. 09132 / 3434
Di., 19.: Röthelheim-Apotheke (ab 8.30 Uhr)
  Erlangen, Memelstr. 47, Tel. 09131 / 35554
Mi., 20.4.: Sternen-Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Herzogenaurach, Niederndorfer Hauptstr. 25,
  Tel. 09132 / 7384083
Do., 21.4.: St. Wolfgang Apotheke (ab 9.00 Uhr)
  Puschendorf, Neustädter Str. 14,
  Tel. 09101 / 438

Zahnärztlicher Notdienst
Dentist on duty / Dentiste de garde
Sprechzeiten: 10.00 bis 12.00 / 18.00 bis 19.00 Uhr
www.notdienst-zahn.de

Samstag/Sonntag, 9./10. April 2022:
Axel-Eckhardt Semlinger, Anton-Bruckner-Str. 4, Höchstadt a. 
d. Aisch, Tel. 09193 / 7600

Karfreitag/Samstag, 15./16. April 2022:
Dr. Stephen Böhm, Bahnhofstr. 31, Adelsdorf, Tel. 09195 / 7286

Ostersonntag/Ostermontag, 17./18. April 2022: 
Dr. Gerhard Görgl, Kerschensteinerstr. 18, Höchstadt a. d. Aisch, 
Tel. 09193 / 3455


